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An den 

H- <f225"der Beilagen zu den Stenogrnphischen Protokollen 

des Nationalrates XVI!. Gesetzgcbungspenudc 
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zu 3t-~Z ßJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 3742/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Or. Pilz und Freunde (3742/J), betreffend "Verweigerung 

der Ansicht der Leiche LUtgendorfs durch Familienangeh6-

rige von seiten des gerichtsmedizinischen Instituts Wiener 

Neustadt", beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Die Obduktion erfolgte am Vormittag des 10.10.1981. Nach 

deren Beendigung wurde die Leiche vom Journalrichter frei

gegeben~ Eine Bewachung der Leiche nach ihrer Freigabe 

durch Gerichtspersonen oder Beamte der Sicherheitsdienst
stellen ist unwahrscheinlich. Wenn den Angeh6rigen am 12. 

oder 13.10.1981 tatsächlich der Zutritt verweigert worden 

sein soll, dann dUrfte dies offenbar durch einen Angeh6-

rigen des Krankenhauses Wiener Neustadt geschehen sein. 

In diesem Zusammenhang wurden Beamte vor der Anfragebeant
wortung am 7.2.1989 nicht befragt. 

Zu 2: 

Im Hinblick darauf, daß der Journalrichter die Leiche be

reits am 10.10.1981 freigegeben hat und es offenbar kein 

Angeh6riger der Justiz gewesen ist, der den Zutritt zur 
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Leiche am 12. oder 13.10.1981 verweigerte, sehe ich keinen 

Anlaß für Maßnahmen in meinem Ressortbereich. 

Zu 3: 

In der Anfragebeantwortung vom 7.2.1989 habe ich bereits 

ausgeführt, daß der Vorstand der pathologischen Abteilung 

des Krankenhauses Wiener Neustadt, Primarius Dr. Schenk, 

auf telefonische Befragung durch die Staatsanwaltschaft 

Wiener Neustadt erklärt hat, keine Weisung erhalten zu 

haben. 

11 . Juli 1989 
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